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(Ziffern 324 bis 333) 
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1) Zu den Einzelheiten siehe Ziffer 323 – 2) Der Nachholfaktor (modifizierte Schutzklausel) halbiert ab.
dem Jahr 2011 die jährliche (positive) Rentenanpassungsrate. Es wird angenommen, dass ab dem
Jahr 2014 der Nachholfaktor wieder ausgesetzt wird.
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Mit Schutzklausel und Nachholfaktor2)

Mit Schutzklausel ohne Nachholfaktor
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2.  Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre 

324. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, das gesetzliche Renteneintrittsalter spätestens bis 
zum Jahr 2035 auf 67 Jahre anzuheben. In einem ersten Kabinettsbeschluss vom 1. Februar 2006 
wurde dann festgelegt, dass die neue gesetzliche Regelaltersgrenze von 67 Jahren schon im 
Jahr 2029, also ab dem Geburtsjahrgang 1964, erreicht werden soll. Ab dem Jahr 2012 wird das 
gesetzliche Renteneintrittsalter in 12 Jahren jeweils um einen Monat erhöht, danach 6 Jahre lang 
jeweils in Zweimonatsschritten. Einen Rentenbeginn ohne Abschläge schon mit 65 Jahren soll es 
dagegen für langjährig Versicherte mit mindestens 45 Beitragsjahren geben. Das entsprechende 
Gesetz soll spätestens im Jahr 2007 beschlossen werden. 
 
325. Die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ist der letzte noch ausstehende wichtige 
Schritt zur nachhaltigen Stabilisierung und Sicherung des Rentenversicherungssystems. Deshalb 
sind die Pläne der Bundesregierung ausdrücklich zu begrüßen. Hinsichtlich der Einsparungen, die 
aus einer Anhebung des Renteneintrittsalters resultieren, muss zwischen kurzfristigen und mittel-
fristigen Entlastungseffekten unterschieden werden. Wird die Erwerbszeit bis zur neuen Regel-
altersgrenze ausgeweitet, kommt es kurzfristig zu Mehreinnahmen der Rentenversicherung, weil in 
der verlängerten Erwerbszeit zusätzlich Beiträge geleistet werden; gleichzeitig entstehen im Ver-
gleich zum Status quo Minderausgaben, da die Renten für diese Personen nicht gezahlt werden 
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müssen. Mittelfristig werden durch die längere Erwerbsphase höhere Rentenansprüche erworben, 
so dass die späteren monatlichen Rentenzahlungen über die gesamte Rentenbezugszeit höher aus-
fallen. Die Rentenbezugszeit ist allerdings im Vergleich zum Status quo verkürzt, was wiederum 
entlastend wirkt. Die Einsparungen der Rentenversicherung über den gesamten Zeitraum ent-
sprechen quantitativ letztlich den nicht gezahlten Rentenzuschlägen in Höhe von 6 vH pro Jahr, 
die im Status quo bei einer Ausweitung der Erwerbsphase über das gesetzliche Renteneintrittsalter 
von 65 Jahren angefallen wären, nun aber erst für die Erwerbszeit über das 67. Lebensjahr hinaus 
gewährt werden (Rürup, 2006). Weitet ein Versicherter die Erwerbszeit nicht aus und nimmt Ab-
schläge in Kauf, kommt es kurzfristig zu keinen zusätzlichen Beitragseinnahmen, allerdings fällt 
der Rentenzahlbetrag im Vergleich zum Status quo über die unveränderte Rentenbezugszeit hin-
weg geringer aus, was Einsparungen generiert. Wenn die Abschläge und Zuschläge aus der Sicht 
der Rentenversicherung versicherungsmathematisch korrekt sind, müsste der Einspareffekt unab-
hängig davon, ob sich der Versicherte für eine Ausweitung der Erwerbszeit oder für eine Rente mit 
Abschlägen entscheidet, gleich sein. Die Nettoentlastungen sind allerdings zeitlich anders verteilt. 
Während im Fall der Ausweitung der Erwerbsphase die Entlastungen durch höhere Beiträge und 
nicht gezahlte Renten kurzfristig in voller Höhe eintreten und dann aber über die gesamte Renten-
laufzeit Mehrausgaben im Vergleich zum Status quo auftreten, werden im Fall des Rentenbezugs 
mit Abschlägen die Entlastungen in geringeren Beträgen gleichmäßig auf die Rentenlaufzeit ver-
teilt. 
 
Für die Höhe der Einsparungen durch die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ist noch 
ein weiterer Effekt relevant, der auf den Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpassungsformel zu-
rückzuführen ist (Babel und Bomsdorf, 2006). Denn die Erhöhung des Renteneintrittsalters senkt 
tendenziell den Rentnerquotienten, also das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern, und kann 
dazu führen, dass die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors geringer ausfällt und damit das Renten-
niveau im Vergleich zum Status quo steigt. Da der in der Rentenanpassungsformel verwendete 
Rentnerquotient allerdings nicht die demographisch bedingte Anzahl der Rentner im Verhältnis zu 
den Beitragszahlern berücksichtigt, sondern den Quotienten aus Äquivalenzrentnern zu Äquiva-
lenzbeitragszahlern, wird das Ausmaß des Rückkopplungseffekts reduziert, so dass die die Renten-
entwicklung dämpfende Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors nicht so stark abgeschwächt werden 
dürfte (Kasten 16).  
 
Insgesamt wird der Einspareffekt von der Deutschen Rentenversicherung Bund unter Berücksichti-
gung des Rückkopplungseffekts aus der Veränderung des Rentnerquotienten auf 0,6 bis 0,7 Bei-
tragssatzpunkte bis zum Jahr 2030 quantifiziert. 
 

 
Kasten 16 

Determinanten des Einspareffekts einer Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters 

Die Einspareffekte und Rückkopplungseffekte, die durch eine Anhebung der Regelaltersgrenze 
vermittelt werden, können anhand der Budgetgleichung der Rentenversicherung illustriert werden. 
Vereinfachend wird eine umlagefinanzierte Rentenversicherung betrachtet, deren Einnahmen sich 
aus den Beitragseinnahmen und einem Zuschuss aus Steuermitteln Z zusammensetzen. Die Bei-
tragseinnahmen ergeben sich als Produkt aus dem Beitragssatz b und den versicherungspflichtigen 
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Entgelten Y. Die Ausgaben errechnen sich aus der Durchschnittsrente r multipliziert mit der An-
zahl der Rentner R, weshalb für die einperiodige Budgetgleichung der Rentenversicherung gilt: 

 RrZYb ⋅=+⋅ . (1) 

Die versicherungspflichtigen Entgelte Y ergeben sich durch Multiplikation des durchschnittlichen 
Lohneinkommens y mit der Anzahl der Beitragszahler B. Damit kann man den Beitragssatz in Ab-
hängigkeit vom durchschnittlichen Rentenniveau r/y und dem Rentnerquotienten R/B darstellen: 

  
By

Z
B
R

y
rb

⋅
−⋅=  . (2) 

Als Reaktionen der Versicherten auf eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters seien die 
beiden folgenden Extremfälle betrachtet: 
 
Fall 1: Ausweitung der Erwerbsphase und späterer abschlagsfreier Renteneintritt. 
Fall 2: Der Zeitpunkt des Renteneintritts bleibt unverändert, die Rente wird aber mit Abschlägen 
 versehen. 
 
Im Fall 1 wird im Vergleich zum Status quo die Anzahl der Rentner reduziert und die Anzahl der 
Beitragszahler erhöht, dies wirkt sich beitragssatzsenkend aus. Der Rentenzahlbetrag steigt wegen 
der längeren Beitragszeit, was sich in einer Erhöhung von r niederschlägt und dem entlastenden 
Effekt entgegenwirkt. 
 
Im Fall 2 bleibt R/B im Vergleich zum Status quo konstant, der entlastende Effekt wird nur über 
das Rentenniveau vermittelt, da aufgrund der Abschläge der Rentenzahlbetrag und damit im Ver-
gleich zum Status quo das durchschnittliche Rentenniveau r/y sinkt. Deutlich wird dies, wenn man 
berücksichtigt, dass sich der durchschnittliche Rentenzahlbetrag ergibt als: 

 12⋅⋅⋅= AFAREPr , (3) 

wobei EP  die durchschnittliche Entgeltpunktzahl aller Rentner bezeichnet. Der Faktor AF  be-
rücksichtigt mögliche durchschnittliche Rentenabschläge aufgrund eines vorzeitigen Rentenein-
tritts. Der aktuelle Rentenwert AR ist der monatliche Rentenzahlbetrag, der sich ergibt, wenn man 
ein Jahr Beiträge nach Maßgabe des Durchschnittsentgelts gezahlt hat und damit einen Entgelt-
punkt erworben hat. Im Fall 2 sinkt AF  tendenziell und damit auch die durchschnittliche Rente r. 
 
In beiden Fällen ergibt sich ein Entlastungseffekt durch die Anhebung des Renteneintrittsalters. 
Diesem grundsätzlichen Entlastungseffekt wirken allerdings Rückkopplungseffekte entgegen, die 
über die Rentenanpassungsformel entstehen. Mit der Rentenanpassungsformel wird in jedem Jahr 
der aktuelle Rentenwert verändert. Er berechnet sich im Jahr t wie folgt:  
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AR: Aktueller Rentenwert; 
BEt-1: Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im ver-

gangenen Kalenderjahr gemäß den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; 
BEt-2: Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im vorver-

gangenen Kalenderjahr, unter Berücksichtigung der Veränderung der beitragspflichtigen 
Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer ohne 
Beamte, einschließlich der Bezieher von Arbeitslosengeld (die Definition weicht damit von 
BEt-1 ab); 

AVA: Altersvorsorgeanteil in vH. Dieser betrug 0,5 vH in den Jahren 2002 und 2003 und steigt in 
Schritten von 0,5 Prozentpunkten auf 4,0 vH im Jahr 2010 („Riester-Treppe“); 

RVB: Beitragssatz in der Gesetzlichen Rentenversicherung; 
RQ Rentnerquotient = Äquivalenzrentner/Äquivalenzbeitragszahler (JG 2003 Ziffer 346); 
α: Gewichtungsparameter für die Veränderung des Rentnerquotienten; er beträgt 0,25. 
 
Ein erster Rückkopplungseffekt ergibt sich, weil im Vergleich zum Status quo ein aufgrund der 
Anhebung des Renteneintrittsalters generierter geringerer Beitragssatz für eine höhere Rentenan-
passung sorgt, was zu Mehrausgaben führt. Der zweite Rückkopplungseffekt wird über den Nach-
haltigkeitsfaktor ((1-RQt-1/RQt-2)α+1) vermittelt, da die Reduktion des Rentnerquotienten, ausge-
löst durch die Erhöhung der Regelaltersgrenze, zu einer tendenziellen Rentenerhöhung führt, was 
den gesamten Entlastungseffekt der Maßnahme dämpft. 
 
Für das Ausmaß dieses Rückkopplungseffekts, das die erzeugte Veränderung des Rentnerquotien-
ten auf den aktuellen Rentenwert und letztlich auf das Rentenniveau hat, ist aber die Definition des 
Rentnerquotienten in der Rentenanpassungsformel von entscheidender Bedeutung. Er ist nämlich 
nicht der Quotient aus der Anzahl der Rentner und der Anzahl der Beitragszahler, sondern das 
Verhältnis von Äquivalenzrentnern zu Äquivalenzbeitragszahlern, wobei sich die Anzahl der 
Äquivalenzrentner berechnet, indem man das Gesamtrentenvolumen durch den Zahlbetrag einer 
Regelaltersrente mit 45 Entgeltpunkten (Standardrente) dividiert. Die Anzahl der Äquivalenzbei-
tragszahler ergibt sich als Quotient der Summe der beitragspflichtigen Entgelte zum Durch-
schnittsentgelt. Somit gilt für den in der Rentenanpassungsformel relevanten Rentnerquotienten 
RQ unter Berücksichtigung der Gleichungen (1) bis (3): 
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Es zeigt sich, dass auch für Fall 2, in dem sich der Rentnerquotient R/B nicht verändert, ein Rück-
kopplungseffekt stattfindet, da der durchschnittliche Abschlagsfaktor AF  reduziert wird und da-
mit RQ sinkt. Im Fall 1 wirkt die Erhöhung der durchschnittlichen Entgeltpunktzahl EP  der Re-
duktion von R/B entgegen. Insgesamt kann man festhalten, dass zur Quantifizierung des Rück-



Gesetzliche Rentenversicherung: Reformerfordernisse weitgehend erfüllt 245 

kopplungseffekts durch den Nachhaltigkeitsfaktor die Betrachtung nur der Entwicklung der Größe 
R/B nicht ausreicht, sondern zusätzlich die Entwicklung der durchschnittlichen Entgeltpunkte und 
der durchschnittlichen Abschläge in Betracht gezogen werden muss. Der Rückkopplungseffekt 
dürfte dann deutlich kleiner ausfallen, und der Einspareffekt durch die Anhebung des gesetzlichen 
Renteneintrittsalters wird über den Nachhaltigkeitsfaktor nicht so stark gedämpft, wie die Ent-
wicklung von R/B dies indiziert. 
 
Ein weiterer Rückkopplungseffekt ergibt sich über den Bundeszuschuss, da dessen Entwicklung 
unter anderem von der Entwicklung des Beitragssatzes abhängt. Eine Beitragssatzsenkung im Ver-
gleich zum Status quo aufgrund der Anhebung der Regelaltersgrenze hat entsprechend einen gerin-
geren Bundeszuschuss zur Folge. 
 
 
326. Durch die geplante Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters wird die implizite Ren-
dite (JG 2003 Kasten 9) der Gesetzlichen Rentenversicherung im Falle einer Ausweitung der Er-
werbszeit von vier − teilweise gegenläufigen − Effekten beeinflusst: 
 
− Die Rentenbezugsdauer wird verkürzt und die Beitragszeit erhöht, was für sich genommen 

negativ auf die Rendite wirkt. 
 
− Durch die längere Beitragszeit werden mehr Entgeltpunkte erworben. Dadurch steigt der Ren-

tenzahlbetrag, was für sich genommen die Rendite erhöht. 
 
− Die Maßnahme bewirkt eine Senkung der Beitragssätze im Vergleich zum Status quo, was ten-

denziell den Barwert der Beitragszahlungen reduziert und damit die Rendite erhöht. 
 
− Die Reduktion der Beitragssätze hat zudem aufgrund der Systematik der Rentenanpassungsfor-

mel zur Folge, dass die Rentenanpassungen höher ausfallen und somit der Barwert der Renten-
zahlungen im Vergleich zum Status quo steigt. Dies erhöht für sich genommen die Rendite 
ebenfalls.  

 
Diese vier Effekte sind für die Versicherten der einzelnen Jahrgänge unterschiedlich stark ausge-
prägt. Besonders für die mittleren Jahrgänge der heute 30- bis 45-Jährigen kommt es zu Rendite-
verlusten. Der Jahrgang 1964 muss die größten Renditeeinbußen von 0,34 Prozentpunkten bei den 
Männern und 0,24 Prozentpunkten bei den Frauen hinnehmen, weil dieser Jahrgang gänzlich von 
der längeren Beitragszeit und von der verkürzten Bezugsdauer betroffen ist, aber nur relativ wenig 
an den Effekten des geringeren Beitragssatzes partizipiert (Schaubild 65, Seite 246). Bei den jün-
geren Alterskohorten dagegen kommt der Beitragssatzsenkungseffekt voll zum Tragen und kann 
den Effekt der längeren Beitragszeit und des kürzeren Rentenbezugs teilweise kompensieren 
(JG 2003 Ziffer 339). 
 
Geht der Versicherte weiterhin im Alter von 65 Jahren in Rente und bezieht aber infolge der Ab-
schläge eine niedrigere Rente, hat die Renditekurve einen ähnlichen Verlauf wie im Falle einer 
Ausweitung der Erwerbszeit. Dies deutet darauf hin, dass nach der Anhebung des gesetzlichen  
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Schaubild 65 
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Renteneintrittsalters die Abschläge in Höhe von 3,6 vH pro Jahr vorzeitigen Renteneintritts für den 
Versicherten als faktisch anreizneutral anzusehen sind, dass heißt, bezüglich der erzielbaren Ren-
dite sind beide Fälle weitgehend äquivalent. Der leichte Anstieg der Renditen für die von der An-
hebung der Regelaltersgrenze nicht betroffenen Jahrgänge 1940 bis 1946 ist auf die im Vergleich 
zum Status quo höheren Rentenanpassungen aufgrund der Beitragssatzsenkung zurückzuführen. 
Die Rückwirkungen, die sich aufgrund eines geänderten Rentnerquotienten ergeben, sind nicht be-
rücksichtigt. Qualitativ käme es aber zu einem stärkeren Anstieg der Renditen für die Jahr-
gänge 1940 bis 1946 und zu einem geringeren Rückgang für die später geborenen Kohorten. Für 
die Ergebnisse ist von großer Bedeutung, wie hoch der durch die Anhebung des gesetzlichen Ren-
teneintrittsalters erzeugte Beitragssatzeffekt ausfällt. In den Berechnungen wurde angenommen, 
dass sich bis zum Jahr 2030 eine Beitragssatzsenkung gegenüber dem Status quo gemäß den An-
gaben der Rentenversicherung Bund in Höhe von 0,6 Prozentpunkten und bis zum Jahr 2050 von 
1,0 Prozentpunkten aufbaut. 
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327. Eine Möglichkeit, die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters zu begründen, besteht 
darin, dass mit der Verlängerung der Erwerbszeit die Auswirkungen der zunehmenden Lebenser-
wartung kompensiert werden sollen. Zur Beantwortung der Frage, ob die Anhebung des gesetz-
lichen Renteneintrittsalters um zwei Jahre ausreichend ist, muss deshalb für diejenigen Jahrgänge, 
für die die Anhebung der Regelaltersgrenze gilt, die Erhöhung des Renteneintrittsalters mit der 
Zunahme der ferneren Lebenserwartung verglichen werden. Wird die Regelaltersgrenze gerade 
in dem Ausmaß erhöht, wie die Lebenserwartung steigt, werden alle Jahrgänge derart gleich be-
handelt, dass alle die gleiche durchschnittlich erwartete Rentenbezugsdauer haben. Für die Renten-
versicherung ist dann die weitere Zunahme der Lebenserwartung in diesem Sinne neutral. Die fer-
nere Lebenserwartung eines 65-Jährigen für die Geburtsjahrgänge von 1947 bis 1964 steigt durch-
schnittlich mit jedem Geburtsjahrgang um rund 26 Tage. Daran gemessen fällt die gleitende Zu-
nahme des gesetzlichen Renteneintrittsalters für diese 18 Jahrgänge um 2 Jahre, also um 40,6 Tage 
pro Geburtsjahrgang, im Durchschnitt zu hoch aus. Da das Renteneintrittsalter für die Jahr-
gänge 1947 bis 1958 um 30 Tage pro Kohorte, für die Jahrgänge 1959 bis 1964 aber um 60 Tage 
je Jahrgang steigt, ergibt sich eine ungleiche Verteilung der Betroffenheit zwischen den Jahrgän-
gen. So stimmt die kumulierte Zunahme der Lebenserwartung der Jahrgänge 1947 bis 1958 noch 
in etwa mit der für sie geltenden Zunahme der Erwerbszeit überein (Schaubild 66). Für die Jahr-
gänge 1959 bis 1974 ist im Durchschnitt die Anhebung der Regelaltersgrenze größer als die 
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Zunahme der Lebenserwartung. Ab dem Jahrgang 1975 ist es umgekehrt. Dies schlägt sich auch in 
der durchschnittlich zu erwartenden Rentenbezugsdauer nieder (Schaubild 67): Sie bleibt für die 
Jahrgänge 1947 bis 1958 etwa konstant bei 19 Jahren, sinkt dann bis auf 18,4 Jahre für den Jahr-
gang 1964 und steigt dann wieder an. Erst der Jahrgang 1974 hat wieder eine Rentenbezugsdauer 
von 19 Jahren.  
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Führt man die Betrachtung getrennt nach Männern und Frauen durch, ist für die Frauen die Anhe-
bung des Renteneintrittsalters gemessen an der Zunahme der Lebenserwartung für die Jahrgän-
ge 1947 bis 1960 zu gering, für die Jahrgänge 1961 bis 1969 zu hoch und für die jüngeren Kohor-
ten wiederum zu gering. Bei den Männern fällt die Anhebung der Regelaltersgrenze im Vergleich 
zur Zunahme der Lebenserwartung bis zum Jahrgang 1980 durchgängig zu hoch aus. Wenn eine 
konstante Rentenbezugsdauer der Maßstab ist, dürfte man zudem im Jahr 2030 mit der Anhebung 
des gesetzlichen Renteneintrittsalters nicht aufhören; man müsste vielmehr nach Maßgabe der Zu-
nahme der Lebenserwartung das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter erhöhen. Dies wäre aber im 
Prinzip ein Übergang zu einer Art „Notional-Defined-Contribution-System“, wie es zum Beispiel 
in Schweden praktiziert wird (Clemens, 2006). In einem solchen System werden die auf einem 
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fiktiven Konto akkumulierten Beiträge auf die zu erwartende Restlebenserwartung versicherungs-
mathematisch verteilt. 
 
328. Das Argument für die Anhebung der Regelaltersgrenze, die steigende Lebenserwartung der 
betroffenen Jahrgänge auszugleichen, blendet allerdings die älteren Geburtsjahrgänge − also die 
Geburtsjahrgänge vor 1947 − aus, für die ein solcher Ausgleich nicht stattgefunden hat. Für diese 
Jahrgänge wurde der Anstieg der Lebenserwartung und damit der Rentenbezugsdauer akzeptiert, 
ohne das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Insgesamt ergibt sich eine intergenerative Umverteilung 
von den mittleren Jahrgängen, für die das Renteneintrittsalter erhöht wird, zu den älteren Jahrgän-
gen, deren längere Rentenbezugsdauer durch die höheren Beiträge der mittleren Generation finan-
ziert wird. Zudem findet eine Umverteilung von der mittleren Generation an die Jungen statt, da 
durch die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters die Jungen im Vergleich zum Status 
quo in den Genuss einer Beitragsentlastung kommen. Insofern gibt es − wie auch die Betrachtung 
der impliziten Renditen zeigt (Schaubild 65) − eine Art „Sandwichgeneration“, die von der Maß-
nahme besonders betroffen ist. Die Begünstigung der Bestandsrentner durch die zunehmende 
Lebenserwartung lässt sich nur noch über die Rentenhöhe ausgleichen, weshalb geringere Renten-
anpassungen oder gar Rentenkürzungen eine Rechtfertigung finden könnten. Insofern wäre − unter 
der Voraussetzung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit − ein Verzicht auf die Schutzklausel, 
deren Beitragssatzsenkungspotential eine ähnliche Größenordnung aufweist, mit einer gleichzei-
tigen Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters konsistent gewesen. Stattdessen werden die 
höheren Beitragssätze aufgrund der Schutzklausel nunmehr ebenfalls von der „Sandwichgene-
ration“, den um das Jahr 1965 Geborenen, mitgetragen. 
 
329. Zu kritisieren ist die Möglichkeit, mit mindestens 45 Beitragsjahren schon im Alter von 
65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Denn durch diese Maßnahme wird das der Ren-
tenversicherung zugrunde liegende Prinzip der Teilhabeäquivalenz verletzt und eine neue versi-
cherungsfremde Leistung geschaffen. Zwei Versicherte mit gleicher Entgeltpunktzahl, also im 
Vergleich zum Durchschnittseinkommen gleichen Lebenseinkommen, erhalten dann, je nachdem, 
in wie viel Versicherungsjahren diese Entgeltpunkte erzielt wurden, unterschiedlich hohe Renten. 
Ein Versicherter, der im Alter von 65 Jahren in Rente geht und in 45 Jahren einen Rentenanspruch 
von 2 000 Euro monatlich erworben hat, erhält so über die gesamte Rentenbezugsdauer betrachtet 
− ohne Berücksichtigung eines Diskontfaktors − eine um 48 000 Euro höhere Rentenzahlung als 
ein Versicherter, der in 44 Beitragsjahren die gleiche Entgeltpunktzahl erworben hat, aber mit 
67 Jahren in Rente geht. Diese Ungleichbehandlung zeigt sich auch an den impliziten Renditen: 
Die implizite Rendite eines Rentners mit 45 Versicherungsjahren ist bei gleicher Entgeltpunktzahl 
für die Männer um 0,5 Prozentpunkte und für die Frauen um 0,4 Prozentpunkte höher als die im-
plizite Rendite eines Versicherten, der erst im Alter von 67 Jahren in Rente geht (Schaubild 68, 
Seite 250). Neben dieser Ungleichbehandlung führt diese Regelung auch dazu, dass der durch die 
Anhebung der Regelaltersgrenze erzielbare Einspareffekt um etwa 0,2 Beitragssatzpunkte bis zum 
Jahr 2030 geschmälert wird. Denn unter den Rentenzugängen zum Beispiel des Jahres 2004 wei-
sen 20 vH mindestens 45 Beitragsjahre auf (Clemens, 2006). Die Koalitionsarbeitsgruppe zur Ren-
tenversicherung hat zudem beschlossen, dass bis zu 10 Jahre Berücksichtigungszeiten wegen Kin-
dererziehung eingerechnet werden. So sehr dies aus der Sicht der Frauen mit typischerweise unter-
brochenen Erwerbsbiographien nachzuvollziehen ist, so sehr muss man sich bewusst sein, dass mit 
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dieser Regelung ein neues versicherungsfremdes Umverteilungselement in die Gesetzliche Renten-
versicherung eingeführt wurde. 
 

Schaubild 68 
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330. Bei der Umsetzung des Grundsatzbeschlusses der Bundesregierung, die Regelaltersgrenze 
auf 67 Jahre anzuheben, hat sich die Koalitionsarbeitsgruppe zur Rentenversicherung in ihrer Ver-
einbarung vom 23. Oktober 2006 von wenigen Ausnahmefällen abgesehen für eine parallele An-
hebung aller Altersgrenzen in der Gesetzlichen Rentenversicherung und der Zeitpunkte für den 
frühestmöglichen Rentenbezug ausgesprochen. Bei Erwerbungsminderungsrenten bleibt es bis 
zum Jahr 2023 bei einem Renteneintrittsalter von 63 Jahren, wenn die Versicherten 35 Versiche-
rungsjahre aufweisen. Ab dem Jahr 2024 sind 40 Versicherungsjahre erforderlich, um ohne Ab-
schläge mit 63 Jahren eine Erwerbsminderungsrente beziehen zu können (Tabelle 26). Eine rele-
vante zusätzliche Verringerung der Einsparwirkungen der „Rente mit 67“ ist mit diesen Ausnah-
men nicht verbunden. Diese Beschlüsse der Koalitionsarbeitsgruppe sind daher − abgesehen von 
der unsystematischen Regelung, mit 45 Versicherungsjahren auf Dauer mit 65 Jahren abschlags-
frei in Rente gehen zu können − zu begrüßen. 
 
331. Gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters wird regelmäßig eingewandt, dass dies ent-
weder verkappten Rentenkürzungen gleichkomme, da die erforderliche Zahl von Arbeitsplätzen 
für ältere Arbeitnehmer nicht angeboten werde und damit eine Verlängerung der Erwerbsphase 
nicht möglich sei, oder aber die Arbeitslosigkeit unter den Jüngeren deutlich ansteigen werde. Be- 
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Tabelle 26 

Altersgrenzen in der Gesetzlichen Rentenversicherung

Geltendes Recht Zukünftiges Recht1)

Altersgrenze Altersgrenze

 1. Regelaltersrente -           65 67

 2. Altersrente für (besonders) langjährige Versicherte
a) mit 45 Pflichtbeitragsjahren abschlagsfrei 65 65
b) mit 35 Pflichtbeitragsjahren mit Abschlag 63 63

abschlagsfrei 65 67
 3. Altersrente für schwerbehinderte Menschen

mit 35 Versicherungsjahren frühestmöglich 60 62
abschlagsfrei 63 65

 4. Altersrente für Frauen (für Versicherte
der Jahrgänge bis 1951) mit Abschlag 60 60

abschlagsfrei 65 65
 5. Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach

Altersteilzeitarbeit (für Versicherte der Jahrgänge bis 1951) mit Abschlag 63 63
abschlagsfrei 65 65

 6. Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mit Abschlag 60 62
abschlagsfrei 63 65

a) bis 2023: mit 35 Pflichtbeitragsjahren abschlagsfrei 63 63
b) ab 2024: mit 40 Pflichtbeitragsjahren abschlagsfrei 63 63

 7. Große Witwen- und Witwerrente -           45 47

1) Vereinbarung der Koalitionsarbeitsgruppe zur Rentenversicherung vom 23. Oktober 2006.

Rentenarten

 
gründet werden diese Befürchtungen mit dem Argument, dass in dem Zeitraum, in dem die Regel-
altersgrenze angehoben werden soll, aus demographischen Gründen die Zahl der insbesondere da-
von betroffenen Arbeitnehmer im Alter von 60 bis 65 Jahren stark ansteigen werde. Um zu verhin-
dern, dass die Erhöhung des Renteneintrittsalters zu einer Zunahme der verdeckten Arbeitslosig-
keit unter den Älteren oder einen Anstieg der offenen Arbeitslosigkeit unter den Jüngeren führt, so 
die Argumentation, müssten − je nach Reaktion der Betroffenen − zwischen gut 1 Mio und bis zu 
über 3 Mio Arbeitsplätze zusätzlich entstehen (Fuchs, 2006). Dies sei nicht zu erwarten, da die 
Nachfrage nach Arbeit ein durch die Anhebung des Renteneintrittsalters erhöhtes „Arbeitsange-
bot“ nicht absorbieren werde.  
 
Ein Blick auf die trotz einer spürbaren Erholung in den letzten Jahren immer noch vergleichsweise 
niedrige Beschäftigungsquote der älteren Arbeitnehmer in Deutschland scheint diese Befürchtung 
zu rechtfertigen. Allerdings gibt es zahlreiche Staaten, in denen die Partizipationsquoten deutlich 
höhere Werte aufweisen (Tabelle 27). In diesen Ländern ist die Arbeitswelt sicher nicht humaner 
als in Deutschland und der Rationalisierungsdruck nicht geringer. Die hinter den Befürchtungen 
stehende explizite Annahme, eine Erhöhung der Beschäftigungsquoten der älteren Arbeitnehmer 
müsste − als Folge einer beschränkten Nachfrage nach Arbeitskräften − mit höheren Arbeitslosen-
quoten unter den Jüngeren erkauft werden, ist zudem falsch. Eher trifft das Gegenteil zu, denn in 
den Staaten, in denen die Erwerbsquoten der älteren Beschäftigten hoch sind, sind in aller Regel 
auch die Beschäftigungsquoten der Jüngeren hoch und damit die gesamte Arbeitslosigkeit gering. 
Zudem zeigen empirische Untersuchungen, dass Länder mit einer hohen Erwerbsquote keine 
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höhere Arbeitslosigkeit haben (Boeri et al., 2000) und dass Frühverrentung keine geringere Ju-
gendarbeitslosigkeit induziert (Boldrin et al., 1999).  
 

Tabelle 27 

55 bis 64 Jahre unter 25 Jahre Insgesamt 55 bis 64 Jahre unter 25 Jahre Insgesamt    
Deutschland ........................ 45,4         42,0         65,4         12,8          15,0          9,5          
Dänemark ........................... 59,5         62,3         75,9         5,2          8,6          4,8          
Irland .................................. 51,6         48,7         67,6         2,8          8,6          4,3          
Niederlande ........................ 46,1         65,2         73,2         4,1          8,2          4,7          
Japan ................................... 63,9         .   69,3         .   8,7          4,4          
Norwegen ........................... 65,5         53,4         74,8         1,5          11,6          4,6          
Schweden ........................... 69,4         38,7         72,5         4,4          22,6          7,8          
Vereinigtes Königreich ....... 56,9         54,0         71,7         2,7          12,9          4,7          
Vereinigte Staaten .............. 60,8         .   71,5         .   11,3          5,1          

1) Anzahl der erwerbstätigen Personen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren in vH der Gesamtbevölkerung derselben Altersklasse. - 2) Von
der EU standardisierte Arbeitslosenquote gemäß Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-Konzept). Arbeitslose in vH der
zivilen Erwerbspersonen.

Quelle: EU

Beschäftigungsquoten und Arbeitslosenquoten in ausgewählten Ländern im Jahr 2005

Land
Beschäftigungsquoten1) Arbeitslosenquoten2)

vH

 
Die Länder mit hohen Erwerbsquoten älterer Beschäftigter haben nicht wie Deutschland versucht, 
über eine teure und letztlich wirkungslose Frühverrentungspolitik ihre Arbeitsmarktprobleme 
durch eine künstliche Verknappung des Arbeitsangebots zu lösen. Wenn Arbeitgeber durch mas-
sive ökonomische Anreize begünstigt werden, darf es nicht überraschen, dass die Unternehmen auf 
diese Anreize mit einer altersselektiven und jugendzentrierten Personalpolitik sowie einer Konzen-
tration der Weiterbildungsmaßnahmen auf die unter 40-Jährigen reagieren. Die niedrigen Erwerbs-
quoten der älteren Arbeitnehmer und deren geringe Partizipationsquoten an Weiterbildungsmaß-
nahmen sind vor allem das Ergebnis einer falschen Politik. 
 
332. Die Befürchtung fehlender Beschäftigungsperspektiven für das mit einer Anhebung der Re-
gelaltersgrenze einhergehende Arbeitsangebot verkennt, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften 
− auch nach älteren −, anders als das demographisch bedingte Erwerbspotential, keine exogene 
Größe ist, sondern ebenso Ausfluss der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungsdynamik wie der 
politischen Rahmenbedingungen. Wer dies nicht akzeptiert und implizit eine gegebene Anzahl an 
Arbeitsplätzen unterstellt, müsste dann auch Bedenken gegen höhere Erwerbsquoten der Frauen 
oder eine Verkürzung der Ausbildungszeiten haben, die ebenfalls das Arbeitsangebot erhöhen. 
 
333. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ist unverzichtbar, um die langfristige Tragfähigkeit 
der Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung zu gewährleisten, und die damit ange-
strebte Verlängerung der Erwerbsphase ist zudem eine notwendige Maßnahme, um die aus der Be-
völkerungsalterung resultierenden negativen Konsequenzen für die langfristigen Wachstums-
chancen der deutschen Wirtschaft, das Wachstumspotential abzumildern (Börsch-Supan, 2006; 
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Rürup, 2006). Aber ganz unabhängig von diesen demographiebedingten Herausforderungen ist es 
in einer zunehmend wissensbasierten Volkswirtschaft ein Gebot nicht nur des Respekts vor den 
Fähigkeiten und Leistungen älterer Arbeitnehmer, sondern auch der ökonomischen Vernunft, ihre 
Erfahrung und Kenntnisse stärker und länger als bisher zu nutzen. 
 
Derzeit sind immer noch viele Unternehmen bestrebt, nach Möglichkeit jüngere Arbeitskräfte ein-
zustellen und ältere Arbeitnehmer zu entlassen. Angesichts eines sich bereits jetzt bemerkbar 
machenden Fachkräftemangels spricht aber vieles dafür, dass es mit dem Auslaufen der Frühver-
rentungsmöglichkeiten und dem schrittweise Anheben des Renteneintrittsalters auch zu einem 
Wandel in der betrieblichen Personalpolitik kommen wird. Wenn vorzeitige Entlassungen älterer 
Beschäftigter nicht mehr begünstigt werden, dann ist zu erwarten, dass die Unternehmen − nicht 
zuletzt angesichts der demographisch bedingt rückläufigen Zahl junger Fachkräfte − ein größeres 
Interesse an der Erhaltung der Gesundheit wie an der Leistungsfähigkeit ihrer älteren Beschäftig-
ten entwickeln werden (Promberger und Wübbeke, 2006; OECD, 2005).  
 

3.  Notwendige Nachjustierung: Beitragspflichtige Einkommen als 
relevante Größe in der Rentenanpassungsformel 

334. Der Einfluss der zunehmenden Anzahl an Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) auf die in 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) ermittelte Größe der Bruttolöhne und 
-gehälter je Arbeitnehmer hat erneut gezeigt, dass das Heranziehen dieser Größe zur Bemessung 
der Rentensteigerungen mit Problemen behaftet sein kann. Die Bruttoentgelte der Arbeitnehmer 
aus den VGR enthalten sowohl die Einkommen der Beamten, die gar nicht in der GRV versiche-
rungspflichtig sind, als auch Einkommen jenseits der Beitragsbemessungsgrenze sowie Bruttoein-
kommen, die zur Entgeltumwandlung verwendet werden, aber ebenso nicht beitragspflichtig sind. 
Mit der Zunahme der Arbeitsgelegenheiten, die in der VGR auch zu den Beschäftigungsverhältnis-
sen gezählt werden, vergrößert sich die Diskrepanz zwischen der VGR-Größe und den eigentlich 
für die Beitragsgrundlage der Rentenversicherung relevanten versicherungspflichtigen Entgelten 
weiter. Versicherungspflichtige Entgelte sind alle Entgelte im Lohnabzugsverfahren, aus denen 
Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung geleistet werden müssen. Beamteneinkommen und 
Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze sowie die Mehraufwandsentschädigungen der 
Arbeitsgelegenheiten werden nicht berücksichtigt. Entwickeln sich die beiden Einkommensgrößen 
unterschiedlich, wird der finanzwirtschaftliche Status der Rentenversicherung beeinflusst, da die 
eine Größe die Beitragseinnahmen und die andere Größe die Rentenanpassung determiniert. Stei-
gen die in den VGR ermittelten Bruttoentgelte je beschäftigten Arbeitnehmer kräftiger als die ver-
sicherungspflichtigen Entgelte pro Kopf, erhöhen sich die Renten stärker, als es von der Entwick-
lung der versicherungspflichtigen Entgelte und damit der Beitragsbasis gerechtfertigt gewesen 
wäre. Ist die Zuwachsrate der versicherungspflichtigen Entgelte höher als die der Bruttolöhne ge-
mäß VGR, kommt es zu einem gegenläufigen Effekt. Um diese Wirkungen zu vermeiden und die 
Einnahmeorientierung der GRV zu erhöhen, sollte man in der Rentenanpassungsformel nicht mehr 
wie bisher die Entwicklung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer gemäß VGR, sondern die Entwicklung der versicherungspflichtigen Entgelte pro 
Versicherten berücksichtigen. Konsequenterweise muss dann auch für die Fortschreibung des all-
gemeinen Bundeszuschusses nicht mehr die Entwicklung der VGR-Größe, sondern die der versi-
cherungspflichtigen Entgelte zugrunde gelegt werden. 




